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§ 11a FGG 2019 Transaktionen in
Verbindung mit selbst gehosteten

Adressen

FGG 2019 - Finanzmarkt-Geldwaschegesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.02.2025

1. (1)Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen haben das Risiko von Geldwascherei und Terrorismusfinanzierung
sowie der Nichtumsetzung und Umgehung gezielter finanzieller Sanktionen zu ermitteln und zu bewerten, das
mit an eine selbst gehostete Adresse gerichteten oder von dort stammenden Kryptowertetransfers verbunden ist.
Die Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen verfiigen diesbezuglich Uber interne Strategien, Verfahren und
Kontrollen. Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen sind zur Anwendung von Risikominderungsmafnahmen,
die den ermittelten Risiken entsprechen, verpflichtet.

2. (2)Die Risikominderungsmafinahmen gemaf Abs. 1 umfassen mindestens eine der folgenden MalRnahmen:

1. 1.das Ergreifen risikobasierter MaBnahmen zur Ermittlung und Uberpriifung der Identitit des Originators
oder des Begtinstigten eines an eine selbst gehostete Adresse gerichteten oder von dort stammenden
Transfers, oder des wirtschaftlichen Eigentimers des betreffenden Originators oder Begunstigten, auch
durch Heranziehung Dritter;

2. 2.die Anforderung zusatzlicher Angaben zu Ursprung und Ziel der transferierten Kryptowerte;

3. 3.eine verstirkte dauerhafte Uberwachung der betreffenden Transaktionen;

4. 4.andere MalRnahmen zur Minderung und Beherrschung der Risiken von Geldwascherei und
Terrorismusfinanzierung sowie des Risikos der Nichtumsetzung und Umgehung gezielter finanzieller
Sanktionen.

In Kraft seit 01.01.2026 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 11a FGG 2019 Transaktionen in Verbindung mit selbst gehosteten Adressen
	FGG 2019 - Finanzmarkt-Geldwäschegesetz


